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Damit die Berechnung der Aufwandsentschädigung für alle besser nachvollziehbar ist, wurde 
zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 auf eine einheitliche Regelung umgestellt. Alle rechnen 
seitdem pro angefangene Stunde ab. Alle Einsätze – egal ob mit oder ohne Pause – lassen 
sich nach demselben Maßstab abrechnen. Es ist uns bewusst, dass die neue Regelung – wie 
bei jeder Veränderung – nicht für alle die gleichen Vor- oder Nachteile mit sich bringt, da die 
Einsatzzeiten der ca. 530 Schulweghelfer*innen zu unterschiedlich sind. Die geänderte 
Regelung ist aus Sicht des Mobilitätsreferats jedoch nachvollziehbarer und gerechter. 
Zwischenzeitlich findet diese seit fast zwei Jahren Anwendung und hat sich in der 
Abrechnungspraxis bewährt. 

Ergänzend ist anzumerken, dass Aufwandsentschädigungen kein Entgelt sind. Im Ehrenamt 
geht es – anders als bei einer Erwerbstätigkeit – nicht darum, nach Zeit und Leistung zu 
entlohnen. Das Engagement für die Schulwegsicherheit ist ein gemeinwohlorientiertes 
Ehrenamt und lässt sich damit nicht mit einer bezahlten Nebentätigkeit oder einem Mini-Job 
vergleichen.

Wir bitten von den vorstehenden Ausführungen Kenntnis zu nehmen und gehen davon aus, 
dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist. 

Der Antrag Nr. 20-26 / B00874 ist damit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Geschäftsleiter




